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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.04.1927

Norm

GBG 1955 §53

Rechtssatz

Eine nach § 53 GBG angemerkte Rangordnung kann nicht durch eine zwangsweise Pfandrechtsbegründung ausgenützt

werden. Der eine solche bewilligende Beschluß ist auch den der Rangordnung nachstehenden Beteiligten zuzustellen.
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